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1. Begriff und Wesen der Sicherungsmaßnahmen 

1. Begriff und Arten der Sicherungsmaßnahmen

Das Strafrecht in der Deutschen Demokratischen Bepublik sieht 
über die Strafen (als die eigentlichen Rechtsfolgen einer Straftat) hin
aus noch eine Reihe sogenannter Sicherungsmaßnahmen vor, die sich 
von diesen grundsätzlich unterscheiden und deshalb der Strafe nicht 
gleichgesetzt werden dürfen.

Sicherungsmaßnahmen sind von den Strafgesetzen für besondere 
Fälle vorgesehene, in ihren Voraussetzungen und ihrem Umfang gene
rell geregelte Zwangsmaßnahmen, die vom Gericht im Zusammenhang 
mit bestimmten Taten anstelle, neben oder unabhängig von einer Strafe 
im Strafverfahren angeordnet werden, um die Sicherheit der staat
lichen Ordnung und des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der
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